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Karlsruher Tagblatt .

Nr. 91 . Erstes Blatt. Montag den 1 . April lFil,t ei« r«eitks - litt. 1885 .

Amtliche Bekanntmachung.
Nr. 21470. Die Sonntagsruhe betreffend

Allgemeines.
Am L. April d . I . treten die Bestimmungen der Gewerbeordnung

über die Sonntagsruhe im vollen Umfange in Kraft.
Daneben bestehen fort die landeSrcchtlichen Bestimmungen über d 'e

weltliche Feier der Sonn - und Festtage .
Hiernach gilt vom l . April d I . ab folgendes :

1. An den Sonntagen und an folgenden gebotenen Festtagen, nämlich :
am NeujahrStag, Ostermontag, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, Christ¬
tag, Stefanstag , ferner in Gemeinden, in welchen die kath. Konfession
Pfarrrechte hat, am Frohnlcichnamstag , und in Gemeinden, in welchen
die evangl. Konfession Pfarrrechte hat, am Charfreitag ist es untersagt,
öffentlich zu arbeiten oder Handlungen vorzunehmen , welche geeignet
sind, durch ihre Vornahme an solchen Tagen öffentliches AergerniS zu
erregen , oder durch welche der Gottesdienst oder andere religiöse Feier¬
lichkeiten einer christlichen Konfession gestört werden können .

Arbeiten und Handlungen , welche im Notfälle oder im öffentlichen
Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen , fallen nicht unter
dieses Verbot.

2. An folgenden Festtagen, nämlich : am DreikönigStag, Mariä Lichtmeß ,
JoscfStag , Mariä Verkündigung, Gründonnerstag , Charfreitag , Peter
und Paul , Mariä Himmelfahrt , Mariä Geburt, Allerheiligen, Mariä
Empfängnis ist eS untersagt, geräuschvolle Handlungen vorzunehmen,
welche geeignet sind , den Gottesdienst oder andere religiöse Feierlich¬
keiten einer in der Gemeinde Pfarrrechte besitzenden christlichen Kon¬
fession zu stören.

Arbeiten und Handlungen , welche im Notfall oder im öffentlichen
Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen , fallen nicht unter
dieses Verbot.

3. Für die Sonntage und die übrigen unter Ziffer 1 bezeichnet-» Festtage
(NeujahrStag u. s. w.) gelten ferner die Bestimmungen über die
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe , welche bekannt gegeben sind für
dir Stadt Karlsruhe durch diesseitige Bekanntmachung vom 4. Ok¬
tober 1893, Tagblatt Nr . 276 vom 7. Oktober 1893 (siche auch Argast,
Zusammenstellung der ott- polizeilichen Vorschriften , Seite 219) und für
die Landgemeinden des Amtsbezirks durch diesseitige Bekanntmachung
vom 7 . November 1893 , Tagblatt Nr . 315 vom 15. November 1893 .

Zn denjenigen HandelSgewerbcn, in welchen beim Ladenverkauf
an den Maaren AenderungS- oder Zurichtungsarbeiten vorgenommen
werden (Gewerbe der Fleischer , Hutmacher , Blumenhändler , Uhrmacher
und dergl.) ist die Beschäftigung mit diesen Arbeiten als Beschäftigung
im HandelSgrwerbe zu betrachten und deshalb an Sonn - und Fest¬
tagen während der für das betr. Handelsgewerbe freizegebenen Zeit
gestattet .

4. An den Sonntagen und den in Ziffer 1 bezeichnet«, Festtagen dürfen
jugendliche Arbeiter , d . h. Arbeiter unter 16 Jahren, in Fabriken,
aus Zimmerplätzen und Bauhöfen , sowie in Ziegeleien, welche nicht
bloS vorübergehend oder in geringem Umfange betrieben werben, und
in Werkstätten, sofern durch elementare Kraft bewegte Triebwerke darin
nicht bloS vorübergehend zur Verwendung kommen , nicht beschäftigt
werden. Ebenda dürfen Arbeiterin »»« nicht in der Nachtzeit von
8 '/, Ubr Abends bis 5 '/, Uhr MergenS und am Sonnabend , sowie
am Vorabend der Festtage nicht nach 5'/, Uhr Nachmittags beschäftigt
werden.

b. Ferner darf a« de « Sonntagen und den übrigen unter Ziffer 1
brzeichneten Festtagen (NeujahrStag u. s. w .) eine Beschäftigung
vou Arbeitern «icht stattfinden im Betriebe von Fabriken»
Werkstätten , Grube«, Zimmerplätze», Bauhöfen und Ziegeleien .
Ebenso ist an diesen Tagen unstatthaft , die Beschäftigung vou
Arbeitern bei Baute » aller Artr Hoch-, Tief -, Wege -, Eisrn -
bahu-, Wasserbauten , sowie Erdarbeite ».

Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe soll mindestens dauern :
für einzelne Sonn - und Festtage 24 Stunden , für 2 aufeinanter folgende
Sonn - und Festtage 86 Stunden , für daS Weihnacht«-, Oster- und Pfingst¬
fest 48 Stunden . Diese Ruhezeiten müssen auch in solchen Betrieben, die
a» Werktagen ununterbrochen mit regelmäßiger Tag, und Nachtschicht ar¬
beiten , gewährt werden. Während aber in Betrieben, die nur bei Tage

oder in unregelmäßigen Schichten zu arbeiten Pflegen , die Rrchrzeit stet-
von 12 Uhr Nachts an gerechnet werden soll, kann in Betrieben mit regel¬
mäßiger Tag- und Nachtschicht die Ruhezeit schon frühesten - um 6 Uhr
Abends de- vorhergehenden Werktage- und spätesten - erst um 6 Uhr Morgen¬
des Sonn - oder Festtage - beginnen, wenn für die auf den Beginn der
Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

Für alle Fälle gilt die Vorschrift , daß die Ruhezeit an zwei auf¬
einanderfolgendenSonn - und Festtagen stet- bis 6 Uhr Abend - des zweiten
Tages dauern muß. Demnach beträgt die Ruhezeit in Betrieben, die keine
regelmäßigenTag - und Nachtschichten haben, nicht nur SS, sondern mindestens
42 Stunden (von der MitternachtSstunde vor dem ersten Tag bis 6 Uhr
Abends deS zweit« Tages).

DaS Verbot gilt nicht nur für die BttricbSstättc, in welcher sich
der betreffende Gewerbebetrieb abzuwickeln pflegt, sondern für jede zu dem
Gewerbebetrieb gehörige THStigkrit . So dürfen z. B . Monteure ,
Schlrsser-, Glaser-, Maler -, Tapezier- , Barbiergehilfen während der Sonn¬
tagsruhe auch außerhalb der BetriebSstätte uicht beschäftigt werden.

Dagegen ist auch fernerhin nur die öffentlich « SonntagSarbeit
(vergl. Ziff. 1) verboten für die Land - und Forflwirthschaft , den Garten¬
bau , die Viehzucht , die Fischerei , den Gewerbebetrieb der AuSwande -
rungsuntcrnehmer und AuSwanderuugsageute « » der Berficherung - -
uuterurhmrr , den Geschäftsbetrieb der Apotheker , die Ausübung der
Heilkuude und der schöne« Künste . Keine Anwendung findet das Verbot
der SonntagSarbeit auf da- Gast - uud Schankwirtschaftsgewerbe ,
Mufikauffnhruuge « , Schaustellungen » theatralische Vorstellungen
und sonstige Lustbarkeittu , sowie die Berkrhrsgewerbe . Jedoch bleibt
gemäß Ziffer 1 oben untersagt , die Veranstaltung öffentlicher Lustbarkeiten
an den höchsten Feiertagen und während der Charwyche für den ganzen
Tag , sowie an allen dort brzeichneten Tagen während de- vormittägigen
HauptgottcSdiensteS . Desgleichen bleibt an allen dort bezeichnet« Tagen
untersagt, die auf öffentlich« Straß « stattfindendeBrfördrnmg von Gütern
und das Be- und Entlad « von Wasserfahrzeug« .

DaS Verbot der SonntagSarbeit gilt für gewerbliche Arbeiter im
weitesten Sinne , also nicht nur für Gesell« , Gehilfen , Lehrlinge, Fabrik¬
arbeiter und andere im Betriebe beschäftigte Handarbeiter, sondern auch für
Werkmeister, Betrirbsbeamte und Techniker.

Den Arbeitgeber « und selbständig « Gewerbetreibenden ist nur die
öffentliche SonntagSarbeit (vergl. Ziff. 1) verboten. Für da- in offen«
Verkaufsstellen betriebene HandelSgewerbeunterliegen dieselben dagegen den
bisherigen Beschränkungen — vergl. Ziff. 8. —

8. Ausnahmen.
Ausnahmen von dem Verbot der Beschäftigung jugeublicher Arbeiter

an Sonn - und Festtagen und von dem Verbot der Beschäftigung von Ar¬
beiterinnen zur Nachtzeit, sowie an den Vorabmdm der Sonn - und Fest¬
tage (vergl . Ziff. 4) können nur durch besondere behördliche Bewilligung
oder durch Beschluß de- Bunde- rat - zugelass« werden .

Im Uebrigcn sind Ausnahme « von dem Verbot der Sonntagsarbeit
zugelaffen :

I . durch gesetzliche Vorschrift für Notarbeittu ,
II . durch Beschluß des BuudesratS für unuuttrbrocheu arbeitend«

Betriebe , sowie für Kampagne- und Taisoaindustrie «,
III . durch Beschluß des BezirkSrats für dtt Bedürfutsgrwerbe und

für Betriebe mit «uregelmäßiger Wasserkraft ,
ferner können

IV . durch das Bezirksamt Ausuahme « i« Eiuzelfäüen zur Ver¬
hütung eines «»verhältnismäßigen Schadens gestattet werden.

3 « L
Durch gesetzliche Vorschrift sind zugelassen :

1. Arbeiten , welche in Notfälle « »der im öffentlichen Interesse un¬
verzüglich vorgenommen werde» müssen. Zu dm Arbeit« in Not¬
fällen gehören solche Arbeiten , die zur Beseitigung eine« Notstandr¬
oder zur Abwendung einer Gefahr sosvrt vorgenommen werden müssen,
ferner aber auch dringende Arbeiten, die durch Todesfälle, Erkrankungen,
unvorhergesehene erhebliche geschäftliche Zwischenfälle v. s. w. erforderlich
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werden und nicht wohl auf den nachfolgenden Werktag verschoben
werden können . Dagegen kann nicht etwa schlechthin die Erledigung
eiliger Arbeiten hierher gerechnet werden . — Unter öffentlichem Inte¬
resse ist nicht nur da- Interesse de- Staate - oder der Gemeinde, son¬
dern auch dasjenige des Publikum- zu verstehen .

2. Arbeiten für einen Sonntag zur Durchführung einer gesetzlich vorge¬
schriebenen Inventur .

3. Die Bewachung der Betriebsanlagcn , Reinigung - - und Iustaud -
haltungsarbeite » , durch die der regelmäßige Fortgang de - eigenen
oder eines fremden Betriebe- bedingt ist, und Arbeiten, von denen die
Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebes abhängig ist , sofern
nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können .

Die Möglichkeit ihrer Vornahme an Werktagen ist nach den
Umständen des einzelnen Falles und den besonderen Verhältnissen der
einzelnen Betriebe zu beurteilen. Die Befugnis zur Ausführung der
bezeichnet«» Arbeiten wird für den einzelnen Gewerbetreibenden nicht
schon dadurch ausgeschlossen , daß andere Betriebe derselben ' Gattung ,
deren Einrichtungen indessen wesentlich verschieden sind, der Sonntags¬
arbeit nicht bedürfen. Wohl aber finden die Bestimmungen keine An¬
wendung, wenn und sobald e« dem Gewerbetreibenden möglich ist,
ohne erhebliche Unzuträglichkelten für den Betrieb oder die Arbeiter
und ohne unverhältnismäßige Opfer sich so einzurichten , daß er ohne
Sonntagsarbeit auskommen kann .

4. Arbeiten , welche zur Verhütung de- Verderbens von Rohstoffen
oder des Mißlingen - von Arbeit - erzengniffen erforderlich sind,
sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden
können (vergl. Ziff. 3, 2 . Abs.).

5. Die Beanffichtignug de» Betriebes , soweit er nach Ziff . 1—4 an
Sonn - und Festtagen stattfindet.

Die unter Ziffer 1 bezeichnet«,, Arbeiten sind auch dann zulässig,
wenn sie öffentlich vorgenommen werden, oder sonst die weltliche Feier
der Sonn - und Festtage stören (vergl . oben Ziff . 1 u. 3). Die
übrigen hier zugelassenen Arbeiten dürfen nur stattfinden, wenn durch
ihre Vornahme an solchen Tagen der Gottesdienst oder andere religiöse
Feierlichkeiten einer christlichen Konfession nicht gestört werden .

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn - und Festtagen mit
Arbeiten der obenbezeichneten Art beschäftigen , sind verpflichtet , ein Ver¬
zeichnis anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn - und Festtag
die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung , sowie
die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen ist . Da » Verzeichnis ist
auf Erfordern der Ortspolizeibehördesowie den Beamten der Fabrikinspektion
jederzeit zur Einsicht vorzulegen . Bei Eintragung der Art der vorgenommenen
Arbeiten genügt es nicht , die Arbeiten allgemein nach der oben unter Ziff.
1— 5 gegebenen Bezeichnung anzusühren , vielmehr mutz aus dem Eintrag
die Art der Arbeit soweit zu ersehen sein , daß beurteilt werden kann , ob
sie unter die in diesen Ziffern bezeichneten Arbeiten fällt . Die Einträge
sind für jeden Sonn - und Festtag» wenn thunlich spätesten - am folgenden
Wochentage , vorzunehmcn . Für Arbeitgeber , welche zahlreiche Arbeiter be-

Arü^ schäftigen , empfiehlt cS sich, das Verzeichnis nach dem anliegenden Muster
zu führen.

Während die unter Ziff. 1, 2 und 5 bezeichneten Arbeiten ohne Be¬
schränkung vorgcnommen werden können , müssen die Arbeiter , die mit den
unter Ziff. 3 und 4 bezeichneten Arbeitenan Sonntagen länger als 3 Stunden
beschäftigt oder hierdurch am Besuch de- Gottesdienste- gehindert werden ,
entweder an jedem 3. Sonntag volle 36 Stunden oder an jedem 2 . Sonntag
mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bi- 6 Uhr Abend - von der
Arbeit freigelaffen werden . Die Wahl , ob Sonntagsruhe am 2. oder 3.
Sonntag zu gewähren sei , steht den Gewerbetreibenden zu. Für die Be¬
schäftigung an den nicht auf den Sonntag fallenden Festtagen braucht ein
Ausgleich durch Freilassung von der Arbeit am L oder 8. Sonntag nicht
gewährt zu werden.

Zu » .
Umfang und Bedingungen der hierher gehörigen , durch den BundeSrat

zugelasscnen Ausnahmen ergeben sich aus der Bekanntmachung des Reichs¬
kanzlers vom 5 . Februar 1895 (Reichs - Gesetz -Blatt Seite 12) . Wenn in
einer gewerblichen Anlage mehrere oder unter verschiedene Gruppen der
Gewerbestatistikgehörige Betriebe vereinigt sind , so greifen für diese einzelnen
Betriebsteile die verschiedenen AusnahmevorschriftenPlatz.

Die Bestimmungen des BundeSrat- knüpfen die Gestattung von
Sonntagsarbeiten an Bedingungen, die den Arbeitern ein Mindestmaß von
Ruhe sichern. Wenn nicht im einzelnen Falle Gefahr im Verzug ist, dürfen
die Arbeiter während dieser Ruhezeit zu keinerlei Arbeit, auch nicht zu solchen
Arbeiten, welche im Notfälle oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vor¬
genommen werden müssen, herangrzogen werden .

Zu III .
Durch Beschluß de- Bezirk - rat - für den Amtsbezirk Karls¬

ruhe vom 26. März 189S sind für folgende BrdürfniSgrrverbr und
Betriebe mit unregelmäßiger Wasserkraft die nachstehenden Au-nahmen
Melassen und die folgenden Anordnungen getroffen worden :

I. Für die Stadt Kartsruhe.
1. Blumenbmdereien .

Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern an allen Sonn - und
Festtagen mit dem Binden von Blumen , Anfertigen von Kränzen , von
Dekorationenund dgl., einschließlich der Ablieferung und etwaigen Anbringung
in den Häusern der Kunden während der Zeit von Morgens 7 - S und von
Vormittags 11—7 Uhr Abends ; am ersten Weihnachtstag, am Oster- und
Pfingstsonntag in der Zeit von Morgens 6 - 9 und von Vormittag- 11 bis
1 Uhr Nachmittag- .

Bedingung r Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunden
dauern , so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle
36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von
6 Uhr Morgens bi» 6 Uhr Abends von jeder Arbeit freizulaffen.

2. Gasanstalten .
Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern an allen Sonn - und

Feiertagen mit Arbeiten, welche für den Betrieb unerläßlich sind.
Bedingung : Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindesten -

zu dauern : entweder für jeden zweiten Sonntag 24 Stunden oder für jeden
dritten Sonntag 86 Stunden oder , sofern an den übrigen Sonntagen die
Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden dauern, für jeden vierten Sonn¬
tag 86 Stunden . Ablösungsmannschaftendürfen je 12 Stunden vor und
nach ihrer regelmäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht verwendet werden.
Die den Ablösung- Mannschaften zu gewährende Ruhe muß da- Mindestmaß
der de« abgrlösten Arbeitern gewährten Ruhe erreichen .

3 . Backereigewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Fasttagen

gestattet während der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr Vormittag» und von
1V Uhr Abend » bis Mitternacht.

Während der Ruhezeit (8 Uhr Morgens bis 10 Uhr AbendS ) dürfen
die Arbeiter nur zu solchen Arbeiten, die zur Vorbereitung der Wiederauf¬
nahme der regelmäßigen Arbeit am nächsten Tag notwendig sind , heran-
gezogcn werden und auch zu diesen Arbeiten nur , sofern sie «ach 6 Uhr
Abend » stattsinden und nicht länger als eine Stunde dauern.

Außerdem kann in jedem Betrieb ein über 16 Jahre alter Arbeiter
während drei weiteren Vormittagsstunden mit dem Ausbacken der von Kunden
bereiteten Kuchen beschäftigt werden , es ist ihm indessen mindestens an jedem
dritten Sonntag die »um Besuch des Gottesdienste- erforderliche Zeit zu
gewähren .

Innerhalb der angeführten Ruhezeit dürfen diese Arbeiter zu Arbeiten
im HandelSgewerbe (wozu auch da- AuStragen der Maaren in die Häufte
der Kunden gehört) nicht herangrzogen werden.

Ä. Conditoreigewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen

gestattet während der Zeit von Morgens 4 Uhr bis 12 Uhr Mittag « ; eS
ist indessen jedem Arbeiter mindestens an jedem dritten Sonntag die zum
Besuch deS Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugebcn .

Außerdem dürfen während dieser Ruhezeit Arbeiter mit der Her¬
stellung und dem AuStragen leicht verderblicher Maaren , die .unmittelbar
zum Genuß hergestellt werden müssen (Eis , Kremes u. dgl.) beschäftigt
werden , unter der Bedingung , daß sie an einem der nächsten sechs Werk¬
tage von Mittag - 12 Uhr ab von jeder Arbeit freigelassen werden.

Für Betriebe , in denen sowohl Bäckerwaaren, als Konditorwaaren
hergestellt werden, ist die Beschäftigung solcher Arbeiter, die an Sonn - und
Festtagen ausschließlich mit der Herstellung von Konditorwaaren beschäftigt
werden , nach den Bestimmungen für Konditoreien, die Beschäftigung der
übrigen Arbeiter nach den Bestimmungen für Bäckereien zu regeln.

Als Bäckerwaare ist dasjenige Backwirk zu behandeln , welche- her¬
kömmlich unter Verwendung von Hefe oder Sauerteig ohne Beimischung
von Zucker -um Teig hergestellt wird.

s . Fleischergewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen

während der Zeit von 5 - 9 Uhr Morgen» gestattet .
Bedingung : Wenn die Sonntagsarbeiten länger al- 3 Stunden

bauern , so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle
36 Stunden , oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von
6 Uhr Morgen- bi» 6 Uhr Abend - von jeder Arbeit freizulaffen.

6. Barbier - und Friseurgewerbe .
ES ist die Beschäftigung von allen Arbeitern an Sonn - und Fest¬

tagen bi» 2 Uhr Nachmittags , darüber hinaus aber noch insoweit gestattet,
al» sie bei der Vorbereitung von öffentlichen Theatervorstellungen und
Schaustellungen erforderlich ist.

Bedingung : Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunden
dauern , so sind dt« Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle
36 Stunden , oder an jedem zweiten Sonntag mindesten - in der Zeit von
S Uhr Morgen- bi- 6 Uhr Abends oder in jeder Woche während der
zweiten Hälfte eine- Arbeitstages , und zwar spätestens von 1 Uhr Nach¬
mittag» ab, von jeder Arbeit freizulassen .

8
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Wenn die Arbeiter durch die SonntagSarbeiten am Besuch des Gottes»

diensteS behindert werden , so ist ihnen an jedem dritten Sonntag die zum
Besuch de- Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben .

7. Badeanstalten .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen

gestattet .
Bedingung : Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden

dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle
86 Stunden , oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von
6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von jeder Arbeit freizulassen .

8 . Zeitungsdruckereien .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist gestattet an allen Sonn - und

Festtagen, mit Ausnahme des zweiten WeihnachtS - , Oster- und PfingstfeiertagS
bis 6 Uhr Morgens , zur Herstellung der Morgenausgabe unter der Be¬
dingung, daß nach deren Herstellung der Betrieb bis um K Uhr Morgen-
des folgenden Werktages ruht.

Der Vertrieb der Zeitungen ist an Sonn - und Festtagen gestattet
während der Monate Oktober bis März während der Stunden von 7 bis
12 Uhr Morgens , in den Monaten April bis September während jener
von 6 bis 11 Uhr Morgens . Hierbei dürfen Personen, die bei der Herstellung
der Morgenausgabe beschäftigt waren, nicht verwendet werden.

9. Photographische Anstalten .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist gestattet :

1. an den letzten 4 Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke der Auf¬
nahme von Porträts . des Kopiercns und RetouchierenS in der Zeit
von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr AbendS ;

2. an allen übrigen Sonn - und Festtagen — mit Ausnahme des ersten
WeihnachtS -, Oster- und PfingstfeiertagS — zum Zweck der Aufnahme
von Porträts in der Zeit vom 1. April bis 30. September in dm
Stunden von 10 Uhr Morgen- bis 4 Uhr Nachmittags, im Uebrigen für
die Stunden von 10 Uhr Morgens bi- 3 Uhr Nachmittags.

Bedingung wie zu 6.
1V. Gewerbe der Garköche .

Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen
gestattet.

Bedingung wie zu 6.
11 . Bierbrauereien .

Gestattet ist die Versorgung der Kundschaft mit Bier und RoheiS an
allen Sonn - und Festtagen b'.s 9 Uhr Morgens , autzrrdrm in der Zeit vom
IS. Februar bis IS. November von S Uhr Nachmittags ab. Die vormittägige
Zufuhr von Bier und RoheiS an Kunden hat in der Weise zu erfolgen, daß
die leeren Bierwagen bis spätestens 9 Uhr Vormittag- zurückgekehrt sind .

12 . Molkereien .
Die Versorgung der Kundschaft mit Molkereiproduktrn ist gestattet :

in dm Monaten April bis September während der Stunden von Morgen»
6 SIS 8 Uhr und in den Monaten Oktober bis März während den Stun¬
den von Morgens 7 bis 9 Uhr, sowie im ganzen Jahr währmd der Stun¬
den von S bis 8 Uhr Abmds.

13 . Mineralwasferfabriken .
Während der wärmeren Jahreszeit ist in den Stunden von MorgenS

6 bis 9 Uhr die Beschäftigung von Arbeitern mit solchen Arbeiten zugelassen,
welche zur Versorgung der Kundschaft erforderlich sind .

1L. Bekleidungs - und Reinigungsgewerbe .
Die Ablieferung von Erzeugnissen de- Bekleidungs- und Reinigungs¬

gewerbes im handwerksmäßigen Betrieb ist an Sonn - und Festtagen bis
8 '/, Uhr Morgms gestattet .

II. In den Landgemeinden des Amtsbezirks.
Bedürsnisgewerbe .

1. Blumenbindereien .
Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern beim Binden von

Blumen , Anfertigen von Kränzen, von Dekorationen und dergleichen ein¬
schließlich der Ablicferu''g und etwaigen Anbringung in den Häusern der
Kunden mit Ausnahme des ersten Ostern-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertags,
an allen Sonn - und Festtagen in den Sommermonaten (1. April bi« 30.
September) von S bis 8 Uhr Vormittags , in den Wintermonaten ( 1 . Ok¬
tober bi- 31 . März) von 6 bis 9 Uhr Vormittags.

2 . Bäckereigewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist gestattet an allen Sonn - und

Festtagen von Mitternacht bis^Vorm'ttags 8 Uhr und von 10 Uhr Abends
bi- Mittemacht.

Während der Ruh zeit (3 Uhr Vormittag- bis 10 Uhr AbendS ) dürfen
die Arbeiter nur zu solchen Albeitm herangezogen werden, die zur Vorbe¬
reitung der Wiederaufnahme der regelmäßigen Arbeit am nächsten Tage
notwendig sind , sofern sic nach 6 Uhr AbendS stattfinden und nicht länger
als eine Stunde dauern.

3. Fleischergewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen

gestattet in den Sommermonaten (1 . April bis 30 . September) von S bis
8 Uhr Vormittags , in den Wintermonaten (1 . Oktober bi- 31. März) von
6 bis 9 Uhr Vormittags .

1. Barbier - und Friseurgewerbe .
Die Beschäftigung von Arbeitern ist an allen Sonn - und Festtagen

bi- 2 Uhr Nachmittags gestattet . Wenn die SonntagSarbeiten länger wie
3 Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem 3 . Sonntag jür
volle 36 Stunden oder an jedem ?. Sonntag mindestens in der Zeit von
K Uhr MorgmS bis 6 Uhr AbendS ober in jeder Woche während der zweiten
Hälfte eines Arbeitstages und zwar spätesten» von 1 Uhr Nachmittags ab
von jeder Arbeit freizulassen .

Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbciten am Besuch des Gottes¬
dienste» behindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntag die zum
Besuch des Gottesdienstes erforderliche Zeit frrizugebcn .

s . Wafferversorgungsanstalten .
Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern an allen Sonn - und

Festtagen mit Arbeiten, welche für den Betrieb unerläßlich sind .
Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens zu dauern :

entweder für jeden 2 . Sonntag 24 Stunden oder für jeden
3. Sonntag 36 Stunden , oder, sofern an den übrigen Sonntagen
die Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden dauern, für jeden
4 . Sonntag 36 Stunden . Ablösungsmannschaften dürfen je 12
Stunden vor und nach ihrer regelmäßigen Beschäftigung zur Arbeit
nicht verwendet werden. Die den Ablösungsmannschaftenzu ge¬
währende Ruhe muß da» Mindestmaß der den abgclösten Ar-
beitem gewährten Ruhe erreichen .

6 . Badeanstalten (Flußbadcanstalten)
Die Beschäftigung von Arbeitern unterliegt keinen Beschränkungen .

7. Photographische Anstalten .
Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern bei der Aufnahme von

Porträts an den 4 letzten Sonntagen vor Weihnachten auch beim Ko¬
pieren und Retouchieren.

Diese Arbeiterbeschäftigung ist zulässig an den 4 letzten Sonntagen
vor Weihnachten von 9 Uhr Vormittag- bis 7 Uhr Abends, an den übrigen
Sonn - und Festtagen , jedoch unter Ausschluß de» 1. WeihnachtS - , Oster-
und PfingstfeiertagS, in dm Sommermonaten (1 . April bis 30. September)
von 10 Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags , in den W 'ntermonatcn
(1 . Oktober bis 31 . März ) von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags.

Bei Dauer der SonntagSarbeit über 3 Stunden sind die Arbeiter
entweder an jedem 3. Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem 2. Sonntag
mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends oder in jeder
Woche während der zweiten Hälfte eine» Arbeitstages, und zwar spätestens
von 1 Uhr Nachmittags ab , von jeder Arbeit freizulasscn .

Wenn die Arbeiter durch die SonntagSarbeiten am Besuch des Gottes¬
dienste» behindert werden» so ist ihnen an jedem 3. Sonntag die zum Besuch
de- Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugeben .

8 . Bierbrauereien .
Gestattet ist die Beschäftigung von Arbeitern bei der Versorgung der

Kundschaft mit Bier und mit RoheiS an allen Sonn - und Festtagen bis
9 Uhr Vormittags , in der Zeit vom IS. Februar bis IS. November außerdem
von S Uhr Nachmittags ab. Die vormittägige Zufuhr von Bier und Roheis
an Kunden über Land hat in der Weise zu erfolgen , daß die leeren Bier»
wagen bis spätesten - 9 Uhr Vormittag- an ihren Ausgangsort zurückge¬
kehrt sind .

Soweit die Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunden dauern, sind die
Arbeiter entweder an jedem 3. Sonntag für volle 36 Stunden oder an
jedem 2. Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr
Abends von jeder Arbeit freizulassen .

8 . Bekleidungs - und Reinigangsgewerbe .
Die Ablieferung von Erzeugnissen des Bekleidungs- und Reinigungs -

gewerbes im handwerksmäßigen Betrieb ist an allen Sonn - und Festtagen
bi- Stunde vor Beginn de- Hauptgotteödienstes statthaft.

L . Wasserwerksbetriebe .
In Getreidemühle », soweit dieselben ausschließlich oder vor¬

wiegend mit Wasserkraft arbeiten, ist die Beschäftigung von Arbeitern mit
Ausschluß de- 1 . WeihnachtS -, Oster- und PfingstfeiertagS nach Wahl de«
Werkbesitzers an insgesammt 26 Sonn - und Festtagen im Jahr statthaft.

Wenn die SonntagSarbeiten länger wie 3 Stunden dauern , so sind
die Arbeiter entweder an jedem 3. Sonntag für volle 36 Stunden oder an
jedem 2. Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr
Abends oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages
und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab von jeder Arbeit frcizulassen .

Wenn die Arbeiter durch die SonntagSarbeiten am Besuch des Gottes¬
dienste- behindert werden , so ist ihnen an jedem dritten Sonntag die zum
Besuch de» Gottesdienstes erforderliche Zeit freizugcben .

Für jeden einzelnen Sonn - und Festtag, an welchem eine Beschäftigung



— LSS6
von Arbeitern stattgefunden hat, ist die Zahl der beschäftigten Arbeiter, dieDauer der Beschäftigung unter Angabe der Lage der Arbeitsstunden, sowiedie Art der vorgenommene « Arbeiten in ein Verzeichnis einzutragen.Die Eintragungen müssen durch die Gewerbetreiberden selbst fürjeden Sonn « und Festtag, wenn thunlich , spätesten - am folgenden Wochen¬
tag vorgenonnnen werden . Da » Verzeichnis ist auf Erfordern der OrtS-
polizeibehörde , sowie den FabrikaufsichtSbeamten jederzeit zur Einsicht ver-
zulegen . _

1. Unter besonderen Verhältnissen , z. B . bei größeren Volksfesten , Truppen-
zusammenziehungen , Märkten, während der KarnevalSzeit u. s. w . können
zur Befriedigung der hierdurch gesteigerten Bedürfnisse der Bevölkerungfür einzelne Gemeinden oder den ganzen Amtsbezirk vorübergehend
weitrrreicheude Ausnahmen als die angegebenen durch den Gr .Amt- vorstand zugelafsrn werden. Hierauf abzkelende Anträge sind durch

Karlsruhe , den 28. März 1898.

die Bürgermeisterämter oder die Interessenten, in der Stadt Karlsruheunmittelbar beim Bezirksamt, jeweils rechtzeitig einzureichen .
2 . Zuwiderhandlungen gegen obenstehende Anordnungen werden auf Gmnddes 8 . 368 Ziff . 1 R .St .G .B . oder der 88- 148 a , ns Ziff. 7 Gew -Ordg.bestraft.
3. Die Gesetzes- und Vero. dnungsbcstimmungen, deren Inhalt in dieser

Bekanntmachung enthalten ist, sind die 88 105 »—i der Gewerbeordnungfür daö deutsche Reich — ReichSgesetzblatt 1891 S - 261 — und die
Landesherrliche Verordnung vom 18. Juni 1892, die weltliche Feierder Sonn - und Festtage betr. — Ges . u. Verordn Blatt S . 287. —

Die Ausnahmebewilligungen und Anordnungen de- BezirkSratS sinderfolgt auf Gmnd des 8 105 s der Gewerbe -Ordnung und Art . III der
Verordnung vom 21 . März 1892 , den Vollzug der Gewerbeordnung betr.— Ges . u . Verordn .Bl . S . 39.

Großh . Bezirksamt .
v. Bodman .

Anlage .
Vorderseite.

Verzeichnis
der in dem Betriebe de« . . . .
zu . -. im Jahre 189 . auf Grund des 105 o der Gewerbeordnung

vorgcnornmcnen Sonntagsarbeiten.

Vorbemerkung : Zur Eintragung der Namen der an Sonn - oder Festtagen beschäftigten Arbeiter in die Spalte 3 des nachstehenden Ver¬zeichnisse- ist der Gewerbetreibendenicht verpflichtet . ES wird sich aber in der Regel empfehlen , wenigstens die Namen derjenigen Arbeiter einzutragen,die mit den in 8^ IMo Absatz 1 Ziffer 3 und 4 bezetchneten Arbeiten beschäftigt werden . Denn andernfalls würde es dem Gewerbetreibenden häufig nichtmöglich sein, zu übersehen , welchen Arbeitern die im 8- 105 o Absatz 9 vorgeschriebenen Ruhezeiten zu gewähren sind.In Betrieben, die mit unregelmäßiger Wasserkraft arbeiten , sind auch die auf Grund des 8 105s G .-O . vorgenvmmenrn Sonn - und Festtags «arbeiten in diese- Verzeichnt- einzutragen .

Rückseite.
1_ 2_ 3 4 5 6

Tag
der

Beschäftigung .

Zahl
der

beschäftigten
Arbeiter.

Namen
der beschäftigten Arbeiter .

(Siehe die Vorbemerkung.)

Angabe
der Tagesstunden,

in welche die
Arbeitszeit fällt.

Angabe
der vorgenommenen Arbeiten . Bemerkungen .

Bekanntmachung.
Den Fortbildungsunterncht betreffend .

Nach 8- 2 de« Gesetze - vom 18. Februar 1874 sind Eltern, Arbeit- - und Lehrherren verpflichtet ,die fortbildung - schulpflichtigen Kinder, Lehrlinge, Dienstmädchen u. s. w. zur Teilnahme am Fort¬bildungsunterrichte anzwuelden und ihnen die zum Besuch desselben erforderliche Zeit zu gewähren .Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße bi- zu 50 M . bestraft (Abs. 2 desselben 8 )FortbildungsschulpflichtigeDienstmädchen , Lehrlmge u. s. w ., die von auswärts hierher kommen ,sind soport auzumelden, ohne Rücksicht daraus, ob dieselben schon in ein feste- Dienst- oder Lehrver-hältniß getreten oder nur versuch- - oder probeweise ausgenommen sind .Karlsruhe , im Januar 1687. —Der Stadtschulrat :
_ G . Specht ._ (Kreuzstraßr 15.)

Bismarck-Denkmal
auf dem Feldberg .

3.3. Sammelstellen iu Karlsruhe bei : K. Albicker , Apotheker , Marienstr . 19, G . Bauer ,Apotheker , Schützenftraße 21 , A. Bielefeld '- Hofbuchhandlung, Marktplatz , E . Buchte , Kunst¬handlung, Katserstr. 149, Expedition der Bad . Landeszeitung , Waldstr. 10, Expedition der Bad .Presse , Kartstr . 27, Kontor de- Karlsruher Tagblattes , Rttterstr . 1, Expedition der Karls¬ruher Zeitung , Karl -Friedrtchstr. 14, K. Feigler » Hofbuchbinder , Herrenstr. 21 , Fr . Ganser ,Kaufmann , Rhrinstr . 48, K. Glaser , Kaufmann, Zirkel 27, Villtnger , Kirn er L Cie ., Kaiser¬straße 120 , H. Knauß zurr., Schreibmaterialtenhdlg., Katserstr- 5t , H . Lange , Kaufmann, Herren-straße 28, Gebr . Letchtltn » Papierhandlung , Zahringerstr . 69, Letpheimer L Mende , Hof¬lieferanten, Katserstr. 86, G . LiebrrmannL Cie .» Antiquariat , Kaiserstraße 235 , Max Maisch ,Hoflieferant, Katserstr. 164, F . Mayer L Cie . , Hoflieferanten, Karl-Friedrichstr. 24, Müller LGräff , Buchhandlg., Zähringerstr. 94 u. Seminarstr . 6 , Christ . Oertel , Kaufm. , Katserstr . 101/103 ,F . Pech er , Hof- Uhrmacher , Katserstr . 78, H. Schmidt , Papierhdlg ., Katserstr. 159, K. Scheurer(C- Sickler'« Nachf .1, Hofmechaniker , Kaiserstr. 152, Ad . Ul riet , Kausm ., Katserstr . 201 , I . Velten ,Kunsthdlg., Erbprinzenstr. 1, Weiß L Kölsch , Wollwaarenhdlg., Friedrichsplatz 7, L. Zipperer ,Papierhemdlung, Katserstraße 129, G . Bronner , Kaufmann, Wtlheimstraße1.

Vergebung von Abbrncharbeiten.
2 2. Der Abbruch der au? dem Oertel 'schen An¬

wesen an der Ettlingerstraße bestehenden Gebäu¬
lichkeiten, soweit solche in die neu herzuftelleudeSpohnstraße fallen , soll vergeben werden .

Schriftliche Angebote hierauf sind verschlossenund mit entsprechender Aufschrift versehen bis »um
Mittwoch den 3 - k. M .» Vormittag - S Uhr »in diesseitiger Kanzlei einzureichen , woselbst die
Bedingungen sowie die Beschreibung der Gebäu¬
lichkeiten zur Einsicht aufliegen.

Karlsruhe , den 28. März 1895 .
Städtische - Tiefdauamt Karlsruhe .

Bekanntmachung .
Nr . 235. Gemäß Stadtratbsbeschluß werden

durch uns einzelne Blätter des Vermeffung- werke-der Gemarkung Karlsruhe (Schwarzdruck tu den
Maßstäben 1 : 500, 1 : 1000,1 : 1500) zu dem Preise
von 6 pro Blatt abgegeben.

Karlsruhe , den 1 . Februar 1895.
städtisches Tiefbauamt . 16.8.

Bauplatz - Versteigerung.
2.2. Donnerstag de» 4 . April d. IS . » Vor¬

mittags 11 Uhr , wird auf der Kanzleider Großh.Domänenverwaltung hier das Bauvtrrirl öl läng-der Ostsrite der Tullastraße im Fabrikdistrikt hierim ungefähren Flächcngehalt von 2,3170 da zuerstin zwei Abheilungen (südliche und nördliche) unddann im Ganzen öffentlich zu Eigenthum versteigert .Karlsruhe , den 2S. März 1895 .
Großh . Domäueuverwaltung .

Kreutz .
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Wohnungen zu vermiethen. Laben zu vermietben .
2 .2 . Ein kleiner Laden mit oder ohne Wohnung

ist zu vermiethen : Waldstraße 87.

l

Laden zu vermiethen .
— Kaiserstrabe 154 ist ein gerärmiger Laden

mit anstoßender Wobnung auf 23 . Juli zu
vermiethen . Näheres im Laden links .

— Durlach « r - Alle « 28 ist im 4 . Stock
eine schöne Eckwohnung von 4 Zimmern mit Balkon ,1 Küche nebst reichlichem Zugehör sowie schöner
Aussicht auf den kath. Kirchenplatz auf 23. April
zu vermietben . Näheres im 2. Stock .— Gartenstraße 42 ist eine hübsche Woh¬
nung von 5 Zimmern , fertig eingerichtetem Bade -
kabinet rc. Wegzug - halber per 23. April » . o zu
vermiethen . Etnzuiehen von 10 — 1 Uhr . AllcS
Wettere ,u erfragen Kaiserstraße ISO im Laden rechts .3L . GotteSauerstraße 2 ist eine schöneWoh¬
nung (4. Stock ) , bestehend auS 4 Zimmern nebst
Balkon und Zugehör , auf 23 . April zu vermiethen .
Näheres parterre .

— Katserstraße 12S, 3 Treppen hock , ist per28 . April eine sehr schöne , freundliche Wobnung
von 8 Zimmern , Mansarden und Kellerräumen
zu vermiethen . Nähere « im Laden .— Aarlstraße 76 , parterre , ist eine hübsche
Wohnung von drei Zimmern und Zugehör auf
23. April zu vermiethen . Näheres Wilhelinstr . 52.parterre .

— Krruzstraße 6 ist im 2. Stock des Hinter¬
hauses eine Wohnung von einem Zimmer . Küche
und Keller auf 23. April m vermiethen . Nähere¬im Gasthaus zur Stadt Pforzheim .*3.3. Luisrnstraße 25 ist der 4 . Stock , auS
3 geraden Zimmern » Küche , Keller und Speichcr -
kammer bestehend , auf 23 . April an eine kleine
Familie zu vermiethen . Näheres im 2 . Stock da- _ _ _ _ _

^ ^ . . I 33 . Sofienstraße 28 ist ein große - , schön möb -Steinstrabe 29 (Lidcllplatz ) , 2Treppen hoch , litte « Zimmer an einen soliden Herrn per 1 . Aprilist eine^elegante Wohnung von 7 Zrmmerm Alkov, zu vermieihen .

I Laden zu vermiethen .
> — Kriegstraße 3 a ist der Laden neben dem
Caf6 Grünwald , welcher sich seiner frequenten
Lage wegen für einen Friseur , Uhrmacher , eine
Kleiderhandlung event ein Maaßgeschäft eignet , aus
23 . April d . I . zu vermiethen . Näheres im Ci -

Zimmer zu vermiethen .
*2 .2 . Ein aut moblirtes Zimmer ist an einen

bessern Herrn für sofort oder später zu vermiethen :
Rü ppurrrrstraße 9 im 4. Stock rrchlS.

2 .2. Lessingstraße 35 ist ein schönes, unmöblirtes
Mansardenzimmer an eine ruhige Person sogleich
oder später za vermiethen . Näheres daselbst im
1. Stock .

— Akademiestraß « 37 , eine Treppe hoch , ist
ein gut möblirtes , nach der Straße gelegenes
Zimmer an einen soliden Herrn zu vermiethen .

oder au - zu Kindern . Offerten unter Nr . A16L
an da « Kont or de« 2 agbl atte « erbet en ._ ,

I .
"
HWolhclc

"
M >icht.

38 888 Mk . werden auf I . Hypothek « zu 4 ' /,
verzinslich auf 2» . Juli aufzunehmen gesucht .
Offerten bittet man unter Nr . 2118 im Kon¬
tor des Tagblattes nirderzulegen . LS .

Herrfcbafts - iener ,
welcher beim Militär g dient bat und etwa - Garten¬
arbeit verstedt , findet Stelle durch die Anstalt
fü r ArbettnachweiS , Hedelstraße 23 . 2 2.

Arbeiter -Gesuch .
2 .2 . Junge Burscbrn von 14 —16 Jahren finden so¬

fort dauernde Beschäftigung in der Baobeschlägefshrik
^ s . Aarau », Garlenstratze 6 .

Maurer Gesuch .
3 .3- Eine Parthie tüchtige Maurer finden für

die Bausaison Beichäft 'gung und können sofort ein«
treten bei Stefan BUling , Maurermeister .

^ iiehtNttBtt HauS - und Zimmermädchen« vUsluulll , finden gute Stellen durch das
Bürean „ Germania " , 99 Kaiscrstr . 99 3 3.

22 . Haushälterin
Küche, Keller und Mansarde per sofort oder 23. April
»u verm iethen . Nähere « im Comptoir .

— Eine schöne Wohnung von 4 Zimmern nebst
Zugrhör . 4 Treppen hoch , gegen die Lammstraße ,ist per 23. April billig zu vermiethen . Näheres
Lammstraßr 7 » im 3 . Stock , Eing ang Thurmstraße .

— Ecke der Rüppurrcr - und Wielandtstraße 2 istder zweite Stock , bestehend aus 6 Zimmern , Küche,2 Mansarden und 2 Kellern , auf 23. April zu ver¬
mietben . Nähere Auskunft Steinstraße 29 im
zweiten Stock ._

dkowacks - Anloqe IN
ist eine schöne, neuhergerichtete Wshnnng von sechs
Zimmern nebst Zugehör sofort oder später zu ver-mtet hen. Zu erfragen parterre daselbst 8 3.

Wohnungen zu vermiethen.— Per 23 . April sind Rudolsstraße 18 im Neu¬bau ohne Vis - ü -vis zu vermiethen :
1. im 1. Stock eine Wohnung von 4—5 Zim¬mern , Küche , Keller , Kammer , mit oder

ohne Gatten ,2. tm 2 . Stock eine Wohnung von 3 Zimmern ,Küche , Mansarde und reichlichem Zugchör ,3 . im 4. Stock eine Wohnung von 3 Zimmern ,Küche, Kammer nebst reichlichem Zugehör .Näher es im Hause selbst von 2—5 Uhr .

Wohnung zu vermieihen .— Klauprechtstraße 38 ist der 2 . Stock mit4 große « Zimmern , Küche , Mansarde . Kellerund Antheil am Trockenspeicher auf 23 . Aprild. I . zu vermiethen . Näheres Lessingstraße Iauf dem Büreau .

Wohnung zu vermiethen .— Auf der Katserstraße . in der Nähe vom
Marktplatz , ist im 2 . Stock eine Wohnung mitBalkon , bestehend aus 5 geräumigen Zimmern undallem Zugehör , per 23. April zu vermiethen . Nä¬here Auskunft Katserstraße 34 im Kleider¬laden .

2.3 . Kaisei straße 58 sind per 15. April oder spater
zwei gut wöblttte Zimmer (Wohn - und Schlaf¬
zimmer ) an einen cd r zwei Herren zu vermietben .
Preis 25 — 30 Mark per Monat . Nähere » eine
Treppe hoch ._

3 2 ZLHringerstraße 9 sind im 2 Stock zwei gutmöblirte Zimmer mir Pension an einen oder an
wei Herren (Kaufleute ) billig zu vermietben

Wäldsiraße4,
Zimmer , mit 2 F nstern nach der Straße gebend,
sog lei - zu vermiet hen._

*

*2.2.

Ein Zimmer
mit zw i Betten ist zu vermiethen : W rderplatz 32
im 2 . Stock . *2 2.

Stallung
für 3 — 4 Pferde nebst Futterraum rc ist alsbald
zu vermitthen . Näheres Waldstraße 67 im Goldene «
Karpfen . 4 4.

DWers -Stallung .
— Uhlandftraße 17 ist eine schöne Stallung für3 Pferde nebst Wazenremise , Bmschenzimmer und

Hcufpeicher sogleich oder später zu vermiethen .«täkeres daselbst oder Rbeinstraße 9.

Zu vermiethen : —
Dnrlacher Allee 22 der 1. Stock mit 5

Zimmern , Aussicht gegen den Ktrchenplotz ,Vorgatten rc. , als Herrschaft! . Wohnungmit Parquetböden u . s. w . ;
Dnrlacher Allee 22 im 2 . Stock : Balkon¬

wohnung mit 4 großen Zimmern , beide
Wohnungen auf 23. April d . I .

Näheres beim Eigenthümer Kaiferstraße 9,2 . Stock .

Laden mit Wohnung zu vermiethen .— Schwimmschulstraße 10 ist ein Laden nebstWobnung von 3 Zimmern , Küche und Kellerab «thrilungen per sofort oder auf 23 . April d . I . zuvermiethen - Näheres im 2 . Stock daselbst.

Dienst -Anträge .*2.2 . Ein Mädchen aus guter Familie , welches
bessere Schule genosscn, findet atS bessere - Zimmer¬
mädchen leichte Stelle . Kenntniß im Kleidermachen
und in seinen Handarbeiten rrsordeil ch Näheres
Zir kel 18 im 2. Stock , von 3 - 5 Uhr Nachmittag s

*2.2 . <Ki« braves , fleißiges Mädch -n , welches
gut bürgerlich kochen kann und Hausarbeitmit übernimmt , findet auf Ostern Stelle :
Jahustraße 3 ._

Dienst -Gesuche .*3 2 Eine tüchtige Herrschaftsköchin sucht, gestützt
auf gute Zeugnisse , auf Ostern Stellung . G -fl
Offerten wolle man unter Sic. 2169 im Kottor
de« Tagbl atte « abgeben ._*3.2 . Ein Mädchen auS guter Familie , gewandtim Zimmerma - en , Stäben , Bügeln und Servtren ,sucht auf Ostern Stellung als Zimmermädchen .
Gute Zeugnisse stehen zu Diensten . Gefl . Offerten
wolle man unter Nr . 2168 im Kontor de- Tag -
blatteS abgeben . _*3 .3. Ein Mädchen vom Lande (Waise) , welches
kchon in besseren Häusern gedient hat und gut
bürgerlich kochen kann » möchte auf Ostern hier in
Dienst treten zu einer kleinen Familie oder zu
zwei einzelnen Damen . Adrcffe zu erfragen im
Kontor des Tagblattes . _' 2.2. Ein auS der Schule entlassene « , christlich
erzogenes , fleißiges Mädchen vom Lande wünscht
bei einer christlichen Familie ( evangel .) in Stelle
zu treten , um sich in der Haushaltung auSzubtldrn

oder Köchln » nickt unter LO - 35 Jahren , welche
gut bürgerlich kochen kann und sich allen häus¬
lichen Arbeiten unterzieht , wird zu einem ältere «
Herrn gesucht- Gute Zeugnisse erforderlich . Of¬
ferten urter Angabe der GehaliSansprüche unter
Nr . 2l70 besorgt das Kontor des Tagblatte ».

Hausburschen ,
jüngere , sowie 18 - 12 Anstreicher finden Stellen
durch die Anstalt für Arbeitnachwris , Hebel«
straße 23._ _ 2,2 .

Lehrling-Gefuch.
Ein Sob » achtbarer Eltern , welcher Lust hat ,da » Friseur - und Perrückenmacher -Gcschaft g Lnd -

lich zu erlernen , kann auf Ostern in die Lehre
treten bei

— A I- elp ) , Kaiserstraß« 138,
_ im FriedttchSbad .

Lehrling - Gesuch.
3 .3 . Ich suche für meine Drogen -, Farben - and

Colonialwaaren - Handlung einen wohlerzogenen
jungen Mann al « Lehrling .

^ uLIu » v v I» u ,
_ 55 Zähringerstraße .

Haus -Berkaus .
22 . In bester Geschäftslage ist ein Haus mit

2 Läden zu verkaufen . DaS Nähere im Kontor
des Tagblattes ._

Hausverkaus .
— In frequenter Lage ist rin neu erbautes Hau »,

welches sich gut rentttt und sowohl zu einer Bäckerei ,
Metzgerei oder sonstigem Geschäftszweig eignet , z«
verkaufen . Anzahlung nach Uebereinkunft . . Aus¬
kunft wird ertheilt und bittet man Adrrffen unter
Nr . 1321 im Kontor des Tagblattes nirderzuleg en.

Für Bäcker oder Metzger.
2 .2. Ein HauS in vorzüglichster Geschäfts¬

lage ist sofort sehr prriSwurdtg und mit ganz ge¬
ringer Anzahlung zu verkaufen . Die Rente ist der ,
att , daß der Käustr mit Wobnung von 4 Zimmer «
und Zugehör vollständig frei wohnt . Offerten wer¬
de« unter L . - l . 3 hauptpostlazernd erbeten .

Verkaufs -Anzeigen .
3.2. Ein vorzügliche - Tafelklavler , ein feiner

Tchreibsekretär und eine beinahe neue Näh¬
maschine sind billig zu verkaufen : Karlstraße 56,parterre ._
Eine Kamkeltaschkn-Garnitur,

1 Divan , Ottomanen mit Decken , 3 Kanapees
L 40 Mk . , verschiedene Fauteuil - , sowie ve schieden«

rdernbettcn sind wieder vorräthia und wer- «»
- erst billig abgegeben bei ck>. Müller , Hirsch-

straße 15._ 6.3.

Ein Küchenkasten
ist zu verkaufen : Waldstraße 37. 2L



IMS

lok k»d» vioäsr »in
8 » I0IL ^ LLLILLo ,

kslnito» I'ubriLat, mit pravsttvollom
Von , olv^ant , »u Las»erst billigem
kr«i»« untvr Ü»r«mtio »u vvilaukvu .

SvIlMvisout ,Uot1i « t » r » « d , —
ftl»»» l»g»r, llorrvustrus»« 31.

Herd zu Verkäufen.*2.2 . Ein gebrauchter Herd und verschiedene
eiserne Olfen find unter Garantie billigst zu ver-
kaufea bei Beruh. Müller, Hafner, Schützenstr. 37.

« i . 7L8 60i . I1 , 8I12LN

» » Fuvölkll slsts Lruo
trüoIi8ttzL ^Vertlis -I-uävix Lsrtsvd, WmM.

vorm. I, . kaar,
MirlNKe M . iksi M LrWn LMMer .

Lu iuuuksu xo »uodt
SMsü h»»r »in USdrNaeLtt«« ^ inirlr, « .
Ouorioü «rvstÄr »La»»ki»uoi»rvr voutl-usvelA
>»ÜM»1»xLt , LsrrsNittru»»« 81. —

2.2. Suche antiquarisch zu kaufen :
livdert L 8turk Klavierschule l/U.

O. 1<»17«rt )V«<iI»k. (llugo Ullnlr),
Musikalienhandlung , Kaisetstrüß« 114.

— Wer getragene Herren - unk Dawenkleider ,
Schuhe, Stiefel und Borten aller Art sehr mit ver«
kaufen will, der sende seine Adresse an In. Mul
Markgrafensiraße 22.

r«r,

Da - größte Ankaufs - Geschäft
am hiesigen Platze —

von Markgrafenstraße 23,
zahlt für Herr««« und Damenkleider, UniformS «
stücke , Schuhe und Stiefel , Betten , Model
rc. rc. dm höchste» Preis . Gcfl. schriftlichen wie
mündlichen Offerten sehe mit Vergnügen entgegen

Wiel Geld
zahlt für getragene Herreu « und Dameukleider,Uniforme», Mäutel, Ueberzieher, alte« Gold
uiw SUder, gedr. Bette« und Möbel u . s. w.
Brmmenstr. 2,N » v1ck , Brunnenstr . 2

. . . . . . . die
höchsten Preise für getragene Herren- und Damen«
New« , Betten, Möbel, Schuhe , Sttcfel, Uniformen ,Silber - und Goldborten bezahle.

Frau A . Skeutlinger Wwe .,
Markarafenstratze 14 . frühere Svstalkraß«.

*2 .2. Gi« junger Herr wünscht Unterricht im

Ässunx
zu nehmen. Gefl. Anerbieten unter Nr. 2160 find
tm Kontor des TagblatteS abzugeben .

Jtalimer , mit badischem Wein verschnitten, ^
per Liter LS Pfg . verzollt «m Faß p
empfiehlt in sehr guter Qualität

Lausbaok ,
— Amalienstraße 53.

frisch eingetroffen in 15 Sorten , darunter stuss-
prttlno» , stovvabogeln , Voi loben , stlstarlen ,
Nougat , ünaaa» , Uaroa , Uanilel , Uorartbugsln ,Noisette» , staselnusspraline » und konäants bei
8 . NK« »«, Adlerstraße 15, parterre,

(Kein Laden .) 3.2.

kkilllmlii! lilkillk in ikl'ki'ltlik!
einAstalirt von

K rlOlir . O » rl tttt , VürrdurK ,
vis voi-rilglioktzlvi, unä väslslvn Liier - 8 iilivfvinv ,

iivr-voi-i-Lgsnös fklUl 8 lllvlL 8- , kseonvLls 8 v 6 n 1 vn- unll
Kr-anlten^ eine

kreis von ZUr. 1.1V »n «lio grosso klusods 24.S.
nur do!

llerr» k»s >r 1 Hotli , llofäroguerie .

IlsI , lüsIlli '-kolkHstisin
ganze Flasche « V Pfg .

Narcra Italia ?« Pfg . Veltliner ss Pfg.
Glas wird mit 10 Pfg . extra berechnet .

Die Weine sind von seltener Güte und Preiswürdigkeit , worauf
ich Kenner besonders aufmerksam mache .

s.5. Karlsruhe , Kaiserstraße 100 .

s VsbrllLviL

Iledsrall 211 Kaden
in »uor^unut vvr?ü§Iiod«n

HuulitLtsn . 100.63.

sSyßm M. Friedlich in Leipzig).
Laut Beschluß des Bezirksrathes können Abortgruben , welche nach

obigem System desinfizirt werden , mittelst eines Ueberlaufrohres an
die städtische Kanalisation angeschlofsen werden.

Alle näheren Auskünfte sowie Kostenanschläge durch das

WOrlritWS -KeM w «

8 vikmii > 1
Hebelstraße 3, nächst dem Marktplatze.

kmil



8«? Mn k
'nmi' L 8on,

grösste und ültests Vestillsrio Luglaods.
LpsrialitLt :

per Glasest« 2l . L.—, H . 4 .—, 5 .—.
6onsrkl !vvrtrv1or

kür Lurlsrubs und IIioAebuoZ :

Lt » rl L » RLN »» S»I > -
/UlLliomiortrLsss 20. _ —

- Achte« alten Malus« -
kn Flaschen und vom Faß empfiehlt in hochfeinster
Qualität durch direkten Bezug sebr billig- Hofdronerie ILotl ».

Ausonkmf m Wmeil
wegen Umzug und vollständiger Ausgabe derselben :

Alicante . . . FH statt^ 3.20, nur^ü 2.80,Moseatell . .
Purtwein , dunkel

kk " 3.- , " „ 2.40^
und hell . . . ff k, „ 3.60, „ » 2 .70,

Malaga , hell . tt tt lk 2 .60, »k 2 .—,
Malaga , dunkel „ „ „ »f 2.20. „ „ 1 .80,
Sherry , sehr alt // „ „ 3.- . „ 2 40,alt . . „ „ k, 2.60, „ 2 .— ,
Marsala . . . „ „ k, 3 - , „ 2.40,Madeira . . .
Vermonts ül

" " l, 3.20, k, „ 2.50,
VorMo . . . „ k/ 2 .70 . kk „ 2 . —

6u8lav Kö88 ! ei',
FrtedrichSplah . 8 , Ecke der Lammfiraße .

NsstWilh gedmte

in Gebinden von 20 Liter an empfiehlt
Die Weinhandlung

,

in Gebinden von 20 Liter an empfiehlt

I -orüs SvlLLotäor ,— Dvuglasstraße 15.
Man wolle sich von der Güte und

Preiswürdigkeit der Weine durch gefl.
Entrahme von Freiproben überzeugen .

von
I . T . Ronnefeldt in Frankfurt a . M .
zu Originalpreisen des HauseS in Frankfurt bei

L Olv .,— Rondelplatz .
— — — — —^ Vorzüglichen

Souchong-Thee
per Pfund Mk . 1 .80

im Ausverkauf : FriedrichSplatz 8 .

! iivlispll - l!sl:so,
offen vorgewogen , empfiehlt als den LvutvnVaen «

o . <Za .r ^ LLriLLs ,Ecke der Akademie - und Dvuglasstraße 8,
__ Telephon 85 ._ —

Dpeife -Zwiebeln
Pfund 9 Pfennig .Molkerei reirr HirltvrbliLi » «,

Amalienstraße SS .— 2 .2.

13»» -

Di « E
vas dis svtrt kür äisssu kroi» vsrkaukt voräsu Laon , ist msmv iklvr L« Lr » Utl .100 Ltüelr dlk. S .25 .

g!2LS .ck - O ^ ÖSSS 7

^ .nsssräsm nrima tzvalität 8 ^ f« . VIu » rr « Vv«»» o 100 8tüo^ dllc. 4.— , » » teils
100 8tüoL Lllr. 3 .30, » llipln » 100 8tüök Lllr. 4.60 .

L klatLsr 's H»o1iko1gsr,— Usbelstrasss 11 .

12 .3.

Hsnllsi
'

s

Bleich - Soda
,

bs8i88 unä bi !1ig8lv8 ^fL8krk- unä Slvivkmittv!.
liVir vttriieii vor X» «Ii» lm »« iixoii , äis meist aus >rvvLI »i»H«I»er 8 « «I»desteken , adsr vis kr ) 8t . 8«L» nur uerlaxsr « HV» «el» unä k «1i»v H1« lel »kr » kt dtdsn .

dlan avdte unk ävn Ilamen „ He » kel " unä dvn „I -Trrsi »" als 8edntrmarlr».

I.ö8vll 's LiMeim-WM -MnzM
hat sein Renommee als bester und billigster

Futzboden -Anstrich
trotz der vielen gleichnamigen Concurrevz-Fabrikate siegreich behauptet.

Keine Niederlage, nur im Hauptgeschäft, jetzt Herrenstraße 3S, zum Preis von
55 Pf. per 1 Pfund, und 50 Pf . bet größerer Abnahme erhältlich .

IsSsvI »'» raschtrocknende Metallfußbodenfarbe zum Grundiren neuer
Fußböden,

,4 IiOsvlL « Brillant-Pirquet- und Möbel-Wichse —

Viiis sekükt msn lsekkZüIliA
svLLv Lrmo » x »»1s»o vor

Xildsrss über dis r . 2 . dsstsdsodeo visr Lokutrartva:
I. , iäIurksnscrchutL "

, III. , Oebraoodsmustersestutr" ,II. »d-lustsrsvlmtr", IV. «Latsutsobotr" ,
dur -L das kLtevt - u . leedo . Lüresu 0 . Lieber , Larlsrude ,
gratis . Laiserstrasss 243 . —

Le! diaobsuobouA von 6oKrLllvI»smu»tsr»vkutr und pütsntsokutr sind
kolbende 2 Lrudito besonders ru deaobtoo .

1. öosotirvlbung und 2sivbnung des ^ nmsldnngsxvb«nst»»dss
sovis alle übrigen erkordsrlioben Lodriktstüoice sind genaunavk dsn kivrkür gstrotkensn gssvtrllvkvn und smtilvkva kv-
»tlMMUNgeN »usroküdren .

2 . LInv » » okgoilnL » » « , zvlrllllvk guton 8et>utr »Ivilurnöv

Pelz - und Wollwaaren
werden gegen

SSoKK« n » vksi >vn unlsn ^ vuvi ' Hssvi' » ioI » vnunain Verwahrung genommen
bei

vorm. Norm. l.anqul »on,
Lammstraße 2, Ecke des Zirkels .



I4VS
Krisch ekngetroff- li :

b ^ ocokacke -Fin <K M »
tn eleganter Packung, zu Geschenken geeignet ,

Hrulvr (eroguettes)
1 Pfund - ' /, .Pfund - ' /» Pfund -Größe
Mk. 3L0» Mk 17«. Mk. - .8S,

V» Pfund - V« Pfund - Größe
Mk- 170 , Mk. - .85,

Vuvhfdlltaiv, « großer Cart kleiner Cart .
Mk. 2.2«, Mk 11«.

kleiner Cart .
Mk. 1 .- ,

ka8tL11ss ,

großer Cart .
Mk. L - ,01861168

rrnUuöen

'

bei8 . VIum . Adlerstr . 15, parterre.
3.L (Kei « Lade » .)

Lismer >jl^ nosr

Büchse
^ >.80u. I .S0 .

Reich an blut- , fleisib«,
zähm» und knochenbil-
tenden Bestauktheilen
Leichtvcidauii,
den zartesten Säugling .
Diätetische « Heilmittel
bei Verdauungsstörun¬
gen und Brechdurchfall .

ltt

Büchst
^ 2 .S0u. 2.- .

Beste «, nähr«
bastestk» Früh¬
stück für die her-

«uwachsendeJugend; an¬
genehme «, überaus leicht

verdauliche « Getränk für
Wöchnerinnen , stillendeMüt-
ter und ältere Leute .
In chpotkolren , Drogen - u Xoloalalutaarendiilg .

Haupt-Depot : Kehr. ck»,l Saebk. , Karlsruhe.

Mlmiiigkr-
Limirr-
Kal«bachn
stet- i« frischer Füllung empfiehlt

Lö . ZkVVlL ,— I-. Sürrnrr,'» Nachf .,
_ gegenüber der In fauteriekaserur.

Mlmiilger Flaschenbiers
t» ganzen und halben Champagnerflaschen , in ganzenund halben Patentflaschen,Rosiueu zur Weinbereitung

empfiehlt
IL .

_ SS Waldstraße 29. —

Neue 22.

Malta-Kartoffeln
in schöner Frucht und vorzüglichem Geschmack
empfiehlt billigst

VrvNILvr )
Ecke der Bahnhof« u. Wilhelmstraße.

Liuoleumbodeulack per Pfund
50 Pfg .,

SpirituSbodeulack per Pfund^ 70 Pfg . ,
Bernsieiuboderrlack per Pfund

dv Pfg, .
Gruudirfarbe , Pinsel rc.

empfiehlt die Drogerie

3.2._ 27 Werderplatz 27.

Hsgentmchenes AbsaUhol^
vollständig trockene«, liefert stet in'« Hau« bei Ab¬nahme von S Centner ä Mk- 1.4V die Schuh¬leistenfabrik Amalienkraße 47. —

8 Kükvi >,
OrossdersoAliodsr klotliekersnt ,

llarkrolie , llsr! -friei!rlelirtnm 2».
Ssltsukudrik unci ^ uss1 » 11nQg » - Ss » oIiLst .

108 « i» vl » Al » » 88 .
Oaravtlv kür dvsts ^ .rdvit unä taäöllosen 8 itr .

krsKvn , Navsekvtteu , Dravattv » .

66^v38e!i6li iMtl in allen Garden Ketärbt
rveräen

bei 42 .

kärbersi unä otismiaeks XVsaokansiall,IS Lrt »prLuLeii8tr»88v IO u ISS IL« L8vr8lr «88v ISS .
Lest « AusküLrrmß̂ in vrÜKlIvIisl kurLer Leit !

ke >r »,d NvIInaare »
werden gegen Mottenfchaden unter Feuerversicherung in Ber-
Wahrung genommen bei

IiLuchauLLbuN, Kürschner,— Kaiserstraße 191 .

t( ai86rs1rs88L i24/ ^
nskv kler bVsIllsti 'gssö HkLi I « ,

eioddaltiASts ^ nsvndl vonkaxetsn ün nsnesten 0e-
UM soiunklvk von äsn dillixstön dis sn äen feinsten Lorten .
» R iLpWisr-Lrdsitsn vrsräen dsstsns nnä dWZst ans-
^ vxstndrt . Tapeten von leister Laison nnä Neste sn
ssdr dsiabAesststen kreisen . s.s.

S^ LLLLLLWLLLÜÜÜLÜÜIÜ IWLMML LLLLL 7̂-7'-7a.V Î-7.

l.a§ 61-
A6 M3 !l6 k f 6 l18t6k-k0 ll ! 63UX.

77 77 »7 »7 -»7 77 77 77 77 *7 77 77 77 77 7-7 77 77 77 77 77 77 77 »7 77 77 7* W
Druck md Brrlo« der lthr . Fr . USllrr 'schrv Hrstuchhaadluu«, redigkt unter Berantw -rtüchkett »»» L » d » t , Stiegel tu LarUruh «.
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